
 

 

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 15. KW 2024 

 

 

 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten   Maximilian   D e i s e n h o f e r:  

 

„Was genau besagt der Sportpakt Bayern, wer ist am Sportpakt Bayern beteiligt (bitte aufgelis-

tet nach Institutionen und Botschaftern) und sieht die Bayerische Staatsregierung vor, ein 

Sportfördergesetz auszuarbeiten?“ 

 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Der Begriff „Sportpakt Bayern“ bezeichnet das gemeinsame Ziel der Bayerischen 

Staatsregierung und der bayerischen Sportverbände, bestmögliche Voraussetzungen 

für den Nachwuchsleistungssport in Bayern zu schaffen. Grundlage des „Sportpakts 

Bayern“ ist das vom Bayerischen Landes-Sportverband e. V. (BLSV) im Jahr 2018 

unter Einbeziehung aller damaligen 56 Sportfachverbände des BLSV, des Bayeri-

schen Sportschützenbunds e. V. (BSSB), des Behinderten- und Rehabilitations-

sportverbands Bayern e. V. (BVS) und des Bayerischen Gehörlosen-Sportverbands 

e. V. (BGS) erarbeitete Nachwuchsleistungssportkonzept. 

  

Die Ausarbeitung eines Sportfördergesetzes ist derzeit nicht vorgesehen. 


